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69. Jahrgang.Nr. 79 Diez, Dienstag , den 3. August 1929.
EtittSIHli

Gesetz
jui ergänzenden Regelung des Steuerabzugs vom Arbeitslöhne

dom 21. Juli 1920.
■Ter Reichstag hat das folgende Gesetz beschlohen, das mit

Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:
Artikel 1. Zur ergänzenden Regelung des Ltenerabzuges

vom Arbeitslöhne werden hinter § 45 des Einkommensteuer!-
geseyes vom 29. März 1920 (ReichsgesetzbliS - 359) folgende
Vorschriften eingefügt:

8 45 a Bei den ständig beschäftigten Arbeitnehmern, deren
Erwerbstätigkeit durch das Dienstverhältnis vollständig oder
hauptsächlich in Anspruch genommen wird, hat der Ahzug gem.
8 45
a) im Falle der Berechnung des Arbeitslohnes nach Tagen

für 5 Mark täglich;
b) im Fahle der Berechnung des Arbeitslohnes nach Wochen

für 30 Mark wöchentlich:
c) im Falle der Berechnung des Arbeitslohnes nach Monaten

für 125 Mark monatlich,
zu unterbleiben.

Ter abzugssreie Betrag erhöht sich für jede zur Haushaltung
des Arbeitnehmers zähbende Person im Sinne des » 20,
Abs. 2

*tn dem Falle des Abs. 1 a um 1,50 Mark;
in dem Fatzke"des Abs. 1 b um 10,00 Mark;
kt, dem Fal ê des Abs. 1 c um 40,00 Mark

Ob und inwieweit die Vorschriften der Absätze 1, 2 im
einzelnen Falle anzuwenden sind, ist von dem Arbeitgeber fest-
zustellen. Auf Antrag des Arbeitnehmers ist in Betrieben,
in denen ein Betriebsrat besteht, der Betriebsausschutz oder der
Betriebsobmann gutachtlich zu hören. Auf Anrufen eines
Beteiligten entscheidet das Finanzamt, cndgültioj. Ist die
Entscheidung des Finanzamtes nicht binnen einer 'Woche nach
dem Zahhungstag angerufen, so ist der Abzug im vollen Umfang
des 8 45 vorzunehmen.

8 45b. Arbeitnehmer, die nicht unter 8 45a fallen,
können bei dem Finanzamt die Ausstellung einer EBeschelnit-
gung über den Hundertsatz des Arbeitslohnes verlangen, der
von jedem Arbeitgeber bei der Lohnzahlung in Abzug zu bringen
fttz. Tas Finanzamt Hat den Hundertsag nach dem mutmatz-
Kchen Jähreserirage des .Einkommens zu ermitteln . Wird
eine solche Bescheinigung nicht vorgelegt, so hat der Arbeit¬
geber 10 o. H. des Arbeitslohnes in Abzug zu bringet-

§ 45 c Uebersteigt der Arbeitslohn aus das Jahr umge¬
rechnet und unter Berückstchtigung des 8 45 a den Betrag
von 15000 Mark, so gilt für den unbehaltenen Betrag nachste¬
hender Tarif:
von 15000 Mk. bis 30000 Mk. 15 v. 5a.
von mehr als 30000 Mk bis 50000 Mk. 20

H tt 50000 „ „ 100000 25
ft tt 100000 „ „ 150000 30

n 150000 „ „ 200000 35
n 200000 „ „ 300000 40

tt H 300000 „ „ 500000 45
500000 „ „ 1000000 50

tt tt „ 1000000 „ 55
Artikel 2. Dieses Gesetz tritt am 1 August 1920 in Kraft-

Die bis zum 1. August 1930 auf Grund der 88 45 bis 52 deS
Einkommensteuergesetzes einbehaltenen Beträge werden auf die

nach diesem Gesetze einzubehältenden Beträge angerechnet.
Artikel 3. Ter Reichsministerder Finanzen erläßt nähere

Bestimmungen zur Ausführung dieses Gesetzes.
Berlin,  den 21. Juli 1920.

Ter Reichspräsident Ebert. ,
Ter Reichsminister der Finanzen Tr . Wirth.

Tgb.-Rr . 881- Tiez,  den 29. Juli 1920.
Vorstehendes Gesetz wird hiermit zur Kenntnis der be¬

teiligten Kreise gebracht.
Ter Vorstand des Finanzamtes für den llnterhalmkreis

Btarkloff.

Rr . 6393. 2/1. A. H. Q., den 19. Juli 1920
Befehl.

Tein Oberbefehlshaber der Armee ist mitgeteilt "worden,
baß seit einiger Zeit der Akkoholverbraüch unter den Truppen
besonders den Eingeborenen, sich bedenklich steigert

Er erinnert daher daran , daß das A!Eoholaus?chankverbot
in den Gasthäusern noch in Kraft ist.

Tie Delegierten der H. C. I - T. R. werden gebeten, durch
die Bürgermeister bekannt machen zu hassen, daß der Verkauf
von Alkohol an- Militärpersonen, besonders an Eingeborene,
strengstens verboten ist. '

Rach Artikel 28 der Ordonanz Nr. 2 der H. C- I . T. R.
wird gegen Zuwiderhandeliude mit strengen Strafen <t~.
sängnis, Geldstrafe, «"Schließung) vorgegangen.

Tie Divisionskommandeure werden entsprechende Anwei¬
sungen geben Sie haben sogar die Verurteilung des zuwider',
handelnden Wirtes durch ein Kriegsgericht zu verlangen,
falls Militärpersonen durch Alkoholgenuß in ihren Lokalen
betrunken werden.

Der Chef des Stabes gez. Micheil
F. d. R? d. Ue. Bvrwtttz,,

D.-Nr . 326-
Ten Ortspolizeibehörden des besetzten Gebietes teile Ich

obigen Befehl zur Kenntnisnahme unö wiederholten Bekannd.
gabe an die Gastwirte üsw. mit.

Der Landrat I . V Scheuecn-

Bekanntmachnng.
Mehrere Unfälle lassen daraus schließen, laß die wäh¬

rend des Krieges zur Anfertigung von Kartuschbeute.w nn
Aufträge der Heeresverwaltung hergestellten Gewebe später
rn den Handel gekommen sind und u. a. unter der Bezeich¬
nung „Kunstseide" vertrieben werden. Diese 'Stoffe ver¬
brennen entsprechend ihrem eigentlichen Verwendungszweck
bei Entzündung, ja sogar schon bei Erwärmung überaus
heftig, unter Umständen explosionsartig.

Zn einem Falle ging einem Arbeiter plötzlich, vermut-
lcch durch eine Zigarette, das aus derartigem Stofs gefertigte
Hemd rn Flammen auf. Der Arbeiter erlag den hierdurch
erlittenen Brandwunden. In einem anderen Falle exvlv-
drertc der als Futter zu einem Bekleidungsstück verwendete
Stoff beim Plätten , wodurch großer Sachschaden verursachtwurde.

Ich mache hiermit auf diese Gefahren aufmerksam uno
warne vor dem Ankauf und der Berwendunlg dieser fälsch¬
lich als Kunstseide bezeichneten Kartuschbeutelstosse. Zn
.Zweifelsfällen ist ein etwa fingerlanges und zwei Finger
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Daren Gegenständen , insonderheit von denr auf 'Lager definv-
lick.kn Stück des Gewebes und so anzustellen, daß »äs zu ver¬
brennende Gewebestückchen nicht zwischen den Fingern ge¬
halten wird.

Schließlich weise ich darauf hin, daß Kartuschbeatel-
stoffe, die bei der Verbrennungsprobe plötzlich verbrennen,
Sprengstoffe sind, für deren Besitz und Vertrieb ein Spreng¬
stofferlaubnisschein nötig ist (Gesetz gegen den verbreche¬
rischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen
vom 9. Juni 1884, R .-G.-Bl . S . 61), und daß Verstöße
gegen dieses Gesetz mindestens mit Gefängnis von drei
Monaten bestraft werden.

Wiesbaden , den 5. Juli 1920.
Ter Regierungspräsident.

Tr >Nr. 327- D i ez , den 29. Juli 1920..
die Herren Bürgermeister der Landgemeinden

An die Magistrate in Diez, Nassau, Bad Ems und
des Kreises.

Ter Kreisdelegation der Hohen Kommission geht von der
Regutsitionskomnttssion Kreuznach folgendes Schreiben zu:

„Ter Zahlmeister der Feldpost 34 zu Kreuznach teilt mir
mit, daß eine große Zahl von Anweisungen die zum Ausgleich
der Regnisitionsforderustgendienen und sich zur Zeit in Händen!
der Empfangsberechtigten befinden, vor dem 1. August 1920
.abgehoben sein müssen.

Rach Ablauf dieses Tages können sie nicht vor einem Jahn
eingelöst werden.

Es wäre deshalb notwendig, die Bürgermeister zu benach¬
richtigen, daß sie veranliasscn, daß die Anweisungen, die
sich in Händen von Bewohnern Ihrer Gemeinde befinden, vor
deni 1. August eingelbst werden."

Sollten derartige Anweisungen noch nicht zur Auszahlung
vorgelcgt worden sein, so wolle dies bis zum 1. Aügstst ge>-
schchen.

Ter Landrat I . B Scheu»m-

J .-Nr . 8917. Diez,  den 28. Juli 1926.
An die Herren Standesbeamten der Landgemeinde«

Be trrfft die Ausstellung von Ge9ar tss -
scheinen.

Mit nächster Post geht Ihnen ein Erlaß des Herrn
Ministers des Innern vom 30. Juni ds. Js ., J -Nr . 183,
betreffend die Ausstellung von sog. „Geburtsscheinen " für
unehelich geborene Personen zu. Ich ersuche um Beachtung
in vorkommendcn Fällen . Der Erlaß ist zu den Generaiak-
ten zu nehmen.

Ter Vorsitzende des Kreisausschusses. ;
I . V. : Müller , Kreisdeputierter.

J .-Nr . 8917. Diez,  den 28. Juli 1920.
An dir Herrn Standesbeamten der Landgemrinde «,

Betrifft Abänderungen des Reichsge-
fetzks über den Pe rsonenstand und Erhöhung
der Standesamtsgebäihren.

Auf das Heichsgesetz vom 11. v. Ms ., R .-G.-Bl . S.
108, betreffend einige Abänderungen des Personenstands-
gesetzes und die Erhöhung der Gebühren für Auszüge pp. um
das Doppelte der seitherigen Sätze — z. B . für Zufertigurrg
von Auszügen auf i Mk. statt 50 Pfg . — mache«ich hiermit
aufmerksam.

Der Vorsitzeude des Kreisausschusses. «
I . V.: Miller , Kreisdeputierter.

!. 5624. Diez,  den 26. Juli 1926s
Mehseuchenpolizeiliche Anordnung.

Zum Schutze gegen die Maul - und Klaitenfeuche wist)
hierdurch auf Grund der 88 18. ff. des ViehseuchengesetzeS
vom 7. Dezember 1909 (R .-G.-Bl . Seite 619) mit Ermächti¬
gung des Herrn Regierungspräsidenten zu Wiesbaden fol¬
gendes bestimmt:

8 1. Dre Gemeinden Balduinstein , Wasenbach und
Netzbach werden als Sperrbezirke erklärt.

VS . , i . se *V2 , sirewbmt git ” öS ; mSnietvntmwieu . v
§ 3. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬

öffentlichung im Amtl . Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 26. Jull 1920.

Der Land rat I . V. Zimmermann.

VichfcuchenPoUzeilichc Anordnung.
Zum Schutze gegen die Maul - und Klauenseuche wir)

h.erdurch auf Grund der 88 18 ff. des Viehseuchenäesetzüs
von: 26. 6. 09 (R .-G.-Bl . Seite 519) mit Ermächtigung
des Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden folgendes
bestimmt:

8,1. lieber den Hof Eschenau, Gemeinde Weinähr , ivirö
hrermit die Gehöftsperre verhängt.

8 2. Es gelten die in meiner Viehseuchenpolizeilichen
Anordnung vom 29. Mai 1920, I. 3862, Kreisölatt Nr . 53,
erlassenen Bestimmungen.

8 3. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung im Amtl . Kreisblatt in Kraft.

Diez,  den 29. Juli 1920.
Der Land rat I . V. : Scheuern.

MWnmMchtz« UM
LnKdwirlschaft

Entschließung.  In der am Donnerstag Mttgefun-
denen außerordentlichenHauptversammlungder Landwlrtschasts-
kammer für die Rheinprovinz wurde folgende Entschließung ein¬
stimmig angenommen:

„Tie durch Verordnung vom 14. Juni 1920 festgesetzten
Getreidep reise  find für die Rheinprovinz durchaus nicht
genügend und haben große Beunruhigung in den bäuerlichen
Kreisen unserer Provinz hervorgerusen, weil sie Die Erzeugungs¬
kosten nicht decken. Tie Landwirtschaftskammer muß deshalb
jede weitere Verantwortung -ablehnen, wenn nicht folgenden
Anträgen entsprochen wird:

1. Weiterzahlung der Frühd ruschprämi  e bis
31. Dezember 1920, damit auch die kleinbäuerlichen Betriebe
in deren Genuß gelangen.

2. Erhöhung der Höchstpreise  für zwangsbewirt-
schaftete Getreidearten um 15 Prozent.

3. Freigabe von Gerste und Hafer  zur Verfütte-i
rung im eigenen landwirtschaftlichen Betriebe zur Fleisch- und
Milcherzeugung für unsere Bevölkerung".

Demgegenüber scheint sich in weiten lcindwittschastlichen
Kreisen die Einsicht durchzusetzen, daß die von der Reichs)-,
regierung festgesetzten'Mindestpreise vielfach zu hach sind Das
gilt insbesondere für Kartoffeln, für die einschließlich Prämie
im Anfang. dieses Jahres ein solcher von 35 Mar ? festgesetzt
wurde. In der Provinz Hannover regen sich Stimmen der
Landwirte. Ter in Hammeln erscheinende„Niedersachse" brach-
te dieser Tage (tu seinem Anzeigenteil die folgende Aufforderung
„Landwirte! Seitens der Reichskartosfelstelle sind 35 Mark für
je einen Zentner Kartoffeln festgesetzt. Dieser Preis ist zu
hach! Wir batten deswegen alie, die bereit sind, ihre Kar¬
toffeln nicht höher wie 20 Mark je Zentner zu verkaufen,
sobald direkt an den Verbraucher geliefert wird, ihren Namen
mit unter diesen Aufruf zu setzen.' — Tie Zeitung stehlt den
hierfür benötigten Raum zur Verfügung. Freiherr von Hake,
Hasperdx, Julius Tönebön, Hammeln, Baron von Reden, 'Ha¬
stenbeck, Christian 'Hennecke, Bessinghausen.

Gegen die Zwangswirtschaft  In einer Rtesen--
vcrsammlung der oberhessischen Bauernvereine in Gießen, in
Der 14 Redner sprachen, wurde in zwei Resolutioneil an die hesst
sische Regierung die so so rti g e A u f heb u n g der'Z itt attj «-
Wirtschaft  gefordert.

Di e neue Ernte.  Laut Wochenbericht der PreiSba-
richtsstelle des deutschen Landwirtschaftshrates hat die Roggen-
ernte in Deutschland gute Fortschritte gemacht. Im Norden
haben vielfach Gewitterregen die Ernte verzögert. ES ist ein
Teil eingefahren und auch mit dem Frühdrusch verschiedentlich
begonnen, fodatz bald neues Getreide dem Konsum zur Ver¬
fügung steht. Bisher hatten die Mühlen hiervon eist' Winter¬
gerste erhalten.
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